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Stadt Eilenburg
Marktplatz 1
04838 Eilenburg

fon (0 34 23) 6 52-0 fax (0 34 23) 65 21 40

Landschaftsarchitekten BDLA/IFLA

Auftragsnummer

gezeichnet geprüft Plangröße in cm Datum Blatt-Nr.

Maßstab

Auftraggeber

Plotdatei (*.plt)

1. Änderung
Flächennutzungsplan der Stadt Eilenburg

07-051

Lö

1: 10.000

168 x 82,5 cm 20.02.2009
Bearbeiter

Kno/Lö

Verfasser

Landschaftsarchitekten BDLA/IFLA
Zur Mulde 25
04838 Zschepplin
fon (0 34 23) 7 58 60-0 fax (0 34 23) 7 58 60-59

1

festgestelltes Exemplar
(Original)

fnp.plt
Grundlage: Topografische Karte 1:10.000 mit Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen,
Erlaubnis-Nr. R 251/00, ergänzt durch:
- neue Deiche nordwestlich von Eilenburg zwischen Schlossaue und Hainichen und am Mühlgraben in der

Fischeraue

Zur Planerstellung verwendete Quellen:
- CIR-Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sachsen (1992/1993) mit örtlicher Überprüfung (05/2007)
  durch das Büro Knoblich, Zschepplin
- Umweltbericht zum Flächennutzungsplan der Stadt Eilenburg, Bearbeitung durch das Büro Knoblich,
  Zschepplin (Stand: 06/2008)
- Orthofotos der Stadt Eilenburg (Stand: 07/2006)
- Entwurf des Flächenutzungsplanes der Stadt Eilenburg (Stand: 03/2002)

Das überschwemmungsgefährdete Gebiet ist im Hochwasserschutzkonzept
"Mulden im Regierungsbezirk Leipzig", Anlage 10.6 Gefahrenkarte
Stadt Eilenburg mit den Ortslagen Hainichen, Eilenburg und Wedelwitz
vom 25.05.2005, herausgegeben vom Staatlichen Umweltfachamt
Leipzig und der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates
Sachsen, dargestellt.

Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

PlanungBestand
Wohnbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Gemischte Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Sondergebiete
(§ 10 BauNVO) - hier Wochenendhausgebiet

Sonstige Sondergebiete
(§ 11BauNVO) - hier Gebiet für großflächige Handelsbetriebe

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Bestand

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Schulen

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude u. Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr

Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen
Hauptverkehrszüge
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

PlanungBestand
Überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen (Planung
nachrichtlich vom Straßenbauamt übernommen)

Bahnanlagen

Örtlicher Hauptweg (hier Rad-Wanderweg)

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen, für die Abfallent-
sorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)  (nachrichtlich übernommen)

Bestand

Elektrizität

Gas

Anlagen für die Ver- und Entsorgung

Hauptversorgungsleitungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)  (nachrichtlich übernommen)

PlanungBestand

unterirdisch

Grünflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

PlanungBestand

Grünflächen

Parkanlage

Dauerkleingarten

Sportplatz

Friedhof

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

Bestand

Wasserflächen

Kleinere Fließgewässer, Gräben (teilweise wasserführend)

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die
Gewinnung von Bodenschätzen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB) (nachrichtlich übernommen)

Bestand
Flächen für Abgrabungen oder zur Gewinnung von
Bodenschätzen

Flächen für Landwirtschaft und Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Bestand

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Dauergrünland

Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

Bestand Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft;
gemäß Umweltbericht

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im
Sinne des Naturschutzrechts (nachrichtlich übernommen)

Planung

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

Geschütztes Biotop nach § 26 SächsNatSchG, flächig

Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz
(§ 5 Abs. 4 BauGB)  (nachrichtlich übernommen)

Bestand Umgrenzung archäologischer Denkmale
(Liste der Baudenkmale und Ensembles, die dem
Denkmalschutz unterliegen, siehe Erläuterungsbericht)

Planung

Geschützte Gebiete nach der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Mischgebiete
(§ 6 BauNVO)

Kerngebiete
(§ 7 BauNVO)

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

Industriegebiete
(§ 9 BauNVO)

Sondergebiete
(§ 10 BauNVO) - hier Campingplatzgebiet

Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO) - hier Gebiet für den Fremdenverkehr

Sonstige Sondergebiete
(§ 11BauNVO) - hier Klinikgebiet

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Örtlicher Hauptweg (hier Reitweg)

Wasser

Abwasser

Vogelschutzgebiete nach der Richtlinie 97/409/EWG

Mischgebiete im Überschwemmungsgebiet

Grünfläche mit Siedlungsbestand

Festplatz

Naturpark

Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO) - hier Wasserskianlage

Historischer Weg (u.a. Salzstraße)

archäologisches Denkmal, kleinflächig

Sonstige Planzeichen
Bestand

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Geschütztes Biotop nach § 26 SächsNatSchG, linear

Kompensationsflächen

Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO) - hier Gebiet für den Fremdenverkehr

Hinweise

Sonstige Sondergebiete
(§ 11BauNVO) - hier Gebiet zur Gewinnung von Solarenergie

1-3 Nummerierung geplanter Flächen (siehe Erläuterungsbericht)

1-4 Nummerierung geplanter Flächen (siehe Erläuterungsbericht)

1, 2 Nummerierung geplanter Flächen (siehe Erläuterungsbericht)

1-3 Nummerierung geplanter Flächen (siehe Erläuterungsbericht)

Regenrückhaltebecken

Trinkwasserschutzgebiet T-5491525 (nachrichtlich übernommen)
(nach § 48 SächsWG)

Überschwemmungsgebiet  (nachrichtlich übernommen)
(nach § 100 Abs. 3 SächsWG)

Kompensationsflächen planfestgestellt*

1. Der Teilflächennutzungsplan der Stadt Eilenburg wurde aufgestellt mit
Aufstellungsbeschluss  der Stadtverordnetenversammlung  der Stadt Eilenburg vom
30.08.1990. Er wurde durch die höhere Verwaltungsbehörde mit dem Schreiben vom
07.08.1998 genehmigt (AZ.: 51-2511.10/07-98, Registrier-Nr. 03/13/98 vom
07.08.1998). Der Teilflächennutzungsplan der Stadt Eilenburg ist am 23.12.1998
durch die Veröffentlichung der Genehmigung im Amtsblatt in Kraft getreten.

      Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

2. Der Teilflächennutzungsplan der Gemarkung Kospa-Pressen wurde aufgestellt mit
Aufstellungsbeschluss  der Verbandsversammlung  des Verwaltungsverbandes
Eilenburg-West vom 20.03.1996.  Die Eingemeindung der Gemeinde Kospa-Pressen
in die Stadt Eilenburg erfolgte zum 01.01.1997. Der Teilflächennutzungsplan der
Gemarkung Kospa-Pressen wurde aufgestellt mit   Aufstellungsbeschluss  der
Stadtverordnetenversammlung  der Stadt Eilenburg vom 01.12.1997.

      Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

3. Aufgestellt aufgrund des Änderungsbeschlusses des Stadtrates der Stadt Eilenburg
vom 06.11.2006  zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes. Die ortsübliche
Bekanntmachung des Beschlusses zur 1. Änderung ist durch die Veröffentlichung im
Amtsblatt der Stadt Eilenburg und des Landkreises Delitzsch sowie des
Verwaltungsverbandes Eilenburg-West und der Gemeinden Doberschütz, Jesewitz,
Kossa, Laußig, Zschepplin am 31.08.2007 erfolgt.

      Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

4.  Im Rahmen der frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
wurde die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes im Amtsblatt der Stadt 
Eilenburg und des Landkreises Delitzsch sowie des Verwaltungsverbandes 
Eilenburg-West und der Gemeinden Doberschütz, Jesewitz, Kossa, Laußig, 
Zschepplin am 09.11.2007 angekündigt, vom 09.11.2007 bis 07.12.2007 auf der 
Internetseite der Stadt veröffentlicht, ein verkleinertes Exemplar des Flächen- 
nutzungsplanentwurfes im Bürgerbüro vom 09.11.2007 bis 07.12.2007 während der
Dienststunden öffentlich ausgelegt und am 08.11.2007 eine Informations- 
veranstaltung für die Einwohner von Kospa-Pressen durchgeführt.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

5.  Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben- 
bereich durch die Planung berührt werden kann, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
mit Schreiben vom 03.09.2007 frühzeitig von der 1. Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

6.  Der Stadtrat hat am 01.09.2008 den Entwurf zur 1. Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

7.  Die von der Planung berührten Nachbargemeinden, Behörden und Träger 
öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB mit 
Schreiben vom 03.09.2008  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

8. Der Entwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes samt Begründung und der
wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der
Zeit vom 15.09.2008 bis 24.10.2008 im Bürgeramt  der Stadt Eilenburg, Markt 11,
04838 Eilenburg während der Dienststunden öffentlich ausgelegen. Die öffentliche
Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden
können, durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Eilenburg und des Land-
kreises Delitzsch sowie des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West und der
Gemeinden Doberschütz, Jesewitz, Kossa, Laußig, Zschepplin am 05.09.2008
rechtzeitig ortsüblich bekanntgemacht.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

9.  Der Stadtrat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger 
sowie die Stellungnahmen der Nachbargemeinden, Behörden und Träger 
öffentlicher Belange am 01.12.2008  und 02.02.2009  geprüft. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

10.Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes samt Begründung mit den Teilen A und
B wurde am ................... vom Stadtrat der Stadt Eilenburg festgestellt.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

11.Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes samt Begründung mit den Teilen A und
B wird hiermit ausgefertigt.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

12.Die Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes samt Begründung
mit den Teilen A und B wurde mit Verfügung des Landratsamts Nordsachsen vom
.....................  erteilt.

     Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister

13.Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
sowie die Stelle, bei der der Plan während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am
................... im Amtsblatt der Stadt Eilenburg und des Landkreises Delitzsch sowie
des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West und der Gemeinden Doberschütz, 
Jesewitz, Kossa, Laußig, Zschepplin ortsüblich bekannt gemacht. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215
BauGB) hingewiesen worden.
Der Flächennutzungsplan tritt mit dem Tage seiner Bekanntmachung
in Kraft.

      Eilenburg, den                    ...............................................................
                                                               Oberbürgermeister
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